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Ihr Blick ins Rathaus 
Aktuelles aus der Gemeinde 

BERGEN CHIEMGAU MÄRZ 2026 

Vorläufiges Ergebnis vom 08. März 2026 zeigt 

ein ausgewogenes Bild 
Zur Bürgermeisterwahl am 08. März 2026 waren mit 

Kathi Halleweger (Grüne), Josef Gehmacher (CSU/ 

BBU) und Andreas Schultes (FW/ ÜW BHH) drei 

ebenbürtige Kandidatinnen und Kandidaten 

angetreten. Denn der Blick auf die Grafik zeigt: die 

Bergener Bevölkerung verteilte ihre Stimmen relativ 

gleich auf die drei Köpfe. 

 

 
 

So erhielt Josef Gehmacher mit 37% die meisten 

Wählerstimmen, dicht gefolgt von Andreas Schultes 

mit 34,1% und Kathi Hallweger, die mit 28,9% auf 

Rang drei landete (Stand 9.3.2026). Amtlich ist das 

Ergebnis mit der Wahlausschusssitzung vom 

10.03.2026; so lange gilt es formal als „vorläufig“.  

 

Aufgrund der Stimmenverteilung kommt es am 22. 

März 2026 zur Stichwahl zwischen dem 

Erstplatzierten Josef Gehmacher und dem 

Zweitplatzierten Andreas Schultes. 

 

Die Wahlbeteiligung von 69,3% am 08. März war 

respektabel und höher als andernorts, aber dennoch 

ausbaufähig. Die nächste Gelegenheit bietet sich 

sogleich am 22. März, wenn die Bergenerinnen und 

Bergener erneut zur Urne gebeten werden, um ihren 

Bürgermeister zu wählen. 

 

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 

 und gehen Sie wählen! 
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BHH)

Josef Gehmacher (CSU/ BBU)

vorläufiges Wahlergebnis (Stand 9.3.2026)

Stichwahl am 22. März 2026 
Wer wird Bergens neuer Bürgermeister? 

Wahl des Gemeinderats 

Das Ergebnis vom 8. März ist ein Zeichen gelebter 

Demokratie und Vielfalt, das sich auch in Wahl zur 

Besetzung des Bergener Gemeinderats widerspiegelt. 

 

 
 

So gehen fünf der 16 Gemeinderatssitze an die CSU / 

BBU (33,6%), jeweils vier Sitze an die FW/ÜW BHH 

(27,5%) und an die Grüne Liste (23,5%) und drei Sitze 

an Unser Bergen/ SPD (15,4%) (Stand 9.03.2026). Auch 

hier ist das Ergebnis nach der Wahlausschusssitzung 

vom 10.03.2026 offiziell. 

Gemeinderat

CSU / BBU FW/ ÜW BBH

Grüne Liste Bergen Unser Bergen / SPD
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Stichwahl am 22. März 2026 – was gilt es zu 

beachten? 
Gewählt wird der neue Bürgermeister für die Gemeinde 

Bergen. Wahlberechtigt sind daher wieder alle 

Bergener Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre mit 

Erstwohnsitz in Bergen, die nicht per Gerichtsurteil von 

der Wahl ausgeschlossen sind und seit mindestens zwei 

Monaten in Bergen leben.  

Die Urnenwahl findet am 22. März 2026 von 8 bis 18 

Uhr in den Abstimmungsräumen im Bergener Festsaal 

bzw. in der Schulaula statt. 

Es darf eine Stimme an einen der beiden 

Stichwahlkandidaten Josef Gehmacher oder Andreas 

Schultes vergeben werden. 

 

Die Wahlbenachrichtigung des ersten Wahltags vom 8. 

März behält ihre Gültigkeit und muss auch am 22. März 

neben einem gültigen Ausweisdokument zur Wahl 

mitgebracht werden. 

 

Wer beim ersten Wahltermin auch für eine eventuelle 

Stichwahl die Briefwahlunterlagen beantragt hat, 

bekommt diese automatisch zugesendet. Haben Sie 

Ihre Wahlbenachrichtigung zur Beantragung der 

Briefwahl im Rathaus abgegeben und eine 

automatische Zusendung der Briefwahlunterlagen 

nicht zugestimmt, erhalten Sie eine neue 

Wahlbenachrichtigung automatisch per Post. 

Wer per Briefwahl wählen möchte und die Unterlagen 

noch nicht beantragt hat, hat beim Einwohner-

meldeamt die Möglichkeit dazu, sollte aber die 

Postzeiten berücksichtigen. 

Wahlscheine können bis zwei Tage vor der Wahl, also 

bis Freitag, 20. März 2026, 15 Uhr, bei der Gemeinde 

beantragt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 

diese ab dem 19. März postalisch nicht mehr rechtzeitig 

bis zur Wahl zugestellt werden können. 

 

Die ausgefüllten Wahlunterlagen sind idealerweise 

direkt in den Briefkasten vom Rathaus einzuwerfen. So 

ist sichergestellt, dass die Stimme in die Wahl eingeht, 

sofern dies bis 18 Uhr am 22. März erfolgt ist. 

 

Der Stimmzettel ist ungültig und kann nicht gezählt 

werden, wenn: 

• der Stimmzettel leer, also ohne eine Stimmabgabe 

abgegeben wird.  

• nur Namen durchgestrichen worden sind.  

• zu viele Stimmen abgegeben werden.  

• nicht klar erkennbar ist, wer gewählt wurde.  

• der Stimmzettel unterschrieben oder etwas darauf 

notiert oder gemalt wurde. 
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